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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1996

Norm

UrhG §1

UrhG §2

Rechtssatz

Ein wissenschaftliches Sprachwerk ist eine sich durch individuelle Darstellung auszeichnende sprachliche Schöpfung

auf wissenschaftlichem Gebiet, deren äußere Form und/oder inhaltliche Gestaltung sich von vergleichbaren Werken

deutlich abhebt. Eine Gebrauchsinformation für eine Arzneispezialität ist kein wissenschaftliches Sprachwerk.

Entscheidungstexte

4 Ob 2202/96v

Entscheidungstext OGH 12.08.1996 4 Ob 2202/96v

4 Ob 282/99w

Entscheidungstext OGH 09.11.1999 4 Ob 282/99w

Auch; nur: Ein wissenschaftliches Sprachwerk ist eine sich durch individuelle Darstellung auszeichnende

sprachliche Schöpfung auf wissenschaftlichem Gebiet, deren äußere Form und/oder inhaltliche Gestaltung sich

von vergleichbaren Werken deutlich abhebt. (T1)

4 Ob 274/02a

Entscheidungstext OGH 17.12.2002 4 Ob 274/02a

Vgl auch

4 Ob 181/04b

Entscheidungstext OGH 19.10.2004 4 Ob 181/04b

Auch; nur T1
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